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RS Vwgh 1997/11/25 97/14/0138
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1997

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §11 Abs3;

Rechtssatz

Dem Abs 3 des § 11 UStG 1972 ist das Verständnis beizulegen, daß auch eine im Geschäftsleben gebräuchliche und

bekannte Bezeichnung des Unternehmers ausreichend ist.
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